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Verordnung
iber die automatisierte Ubermittlung von Daten im Anwendungsbereich des
Gifttiergesetzes an die Kreisordnungsbehoérden und ortlichen Ordnungsbehérden
(Gifttier-Dateniibermittlungsverordnung NRW - GiftTier-DUVO NRW)

Vom 31. Mai 2021

Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018
(GV. NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404) in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 3 des Gifttierge-
setzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 669) verordnet das Ministerium fir Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz:
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§1
Geltungsbereich

Nach MaBgabe dieser Verordnung wird die automatisierte Ubermittlung von Daten Uber Gifttier-
haltungen zwischen dem Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Landesamt) und
den drtlich zustéandigen Kreisordnungsbehdrden und drtlichen Ordnungsbehdrden zugelassen,
soweit diese auf der Grundlage des Gifttiergesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 669) in der
jeweils geltenden Fassung durch das Landesamt erfasst werden und fur die Erflllung der den
Kreisordnungsbehdrden und drtlichen Ordnungsbehdrden zugewiesenen Aufgaben erforderlich
sind. Andere gesetzliche Vorschriften zur Ubermittlung von in § 2 genannten Daten und zum Zu-
gang mit diesen Daten bleiben unberuhrt.

§2
Begriffsbestimmung, Datenarten

(1) Im Sinne dieser Verordnung sind Daten Uber Gifttierhaltungen die in den Absatzen 2 und 3
genannten Daten.

(2) Informationen Uber angezeigte Haltungen (§ 5 Absatz 3 Satz 1in Verbindung mit § 4 Absatz 1
Satz 1 Gifttiergesetz) umfassen jeweils aktuelle

1. Angaben zur Haltungsperson:

a) Vor- und Familienname,

b) StraBe, Hausnummer, Postleitzahl und Gemeinde des Wohnortes sowie
c) Telefonnummer,

2. Angaben zum Haltungsort: StraBe, Hausnummer, Postleitzahl und Gemeinde des Haltungsor-
tes sowie

3. Angaben zu den gehaltenen Tieren:

a) die jeweilige Anzahl der gehaltenen Schlangen, Skorpione und Spinnen sowie

b) Angaben zu den einzelnen Gifttieren, insbesondere deren Art und, soweit bekannt, Ge-
schlecht sowie, soweit vorhanden, Fotos.
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(3) Informationen Uber Mitteilungen liber das Abhandenkommen von Tieren (§ 5 Absatz 3 Satz 1
in Verbindung mit § 3 Absatz 3 Gifttiergesetz) umfassen

1. die in Absatz 2 Nummer 1T und 2 genannten Daten sowie

2. Angaben zu dem Abhandenkommen, insbesondere

a) die jeweilige Anzahl der abhandengekommenen Schlangen, Skorpione und Spinnen,

b) Angaben zu den einzelnen abhandengekommenen Gifttieren, insbesondere Art und Ge-
schlecht und, soweit vorhanden, Fotos sowie

c) Ort, Datum und Uhrzeit des Abhandenkommens.

§3
Automatisierte Dateniibermittiung

(1) Fiir die Ubermittlung der Daten Uiber Gifttierhaltungen kann ein automatisiertes Abrufverfah-
ren eingerichtet und betrieben werden.

(2) Das Landesamt ist fiir den Betrieb des notwendigen technischen Verfahrens zur automati-
sierten Datenubermittiung geman Absatz 1 verantwortlich.

(3) Die Berechtigung zum Abruf der Daten durch die Kreisordnungsbehdérden und 6rtlichen Ord-
nungsbehdrden Uber das automatisierte Abrufverfahren wird diesen fur ihren jeweiligen Zustan-
digkeitsbereich auf schriftlichen Antrag durch das Landesamt erteilt. Antrage sind an das Lan-
desamt zu richten. Die datenschutzrechtliche Verantwortung fur die abgerufenen Daten liegt bei
der abrufenden Stelle. Die Vorschriften Uber die Zuldssigkeit des einzelnen Abrufs bleiben unbe-
rahrt.

(4) Der Zugang zu dem automatisierten Abrufverfahren wird ausschlieBlich berechtigten Nutze-

rinnen und Nutzern durch die Vergabe einer personenbezogenen Kennung (Benutzername) und
eines dazu gehorigen Passworts (Kennwort) erméglicht. Die Abrufe der Daten sind zu protokol-

lieren. Dabei werden der Benutzername sowie Datum und Uhrzeit des Abrufs und das Aktenzei-
chen protokolliert. Grundsatzlich erfolgt eine Léschung dieser Daten nach Ablauf von sechs Mo-
naten.
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§4
Zweck der automatisierten Dateniibermittiung

Um die durch die Haltung von Gifttieren im Sinne von § 2 des Gifttiergesetzes hervorgerufenen
konkreten Gefahren abwehren oder um sich bei der Erfullung ihrer Aufgaben vor solchen Gefah-
ren schitzen zu kdnnen, durfen die fur den jeweiligen Haltungsort drtlich zustandigen Kreisord-
nungsbehorden und die ortlichen Ordnungsbehorden als allgemein fir die Gefahrenabwehr zu-
standige Behdrden im Sinne von § 1 Absatz 1 und 2 des Ordnungsbehdrdengesetzes vom 13. Mai
1980 (GV. NRW. S. 528) in der jeweils geltenden Fassung die Daten Uber Gifttierhaltungen auto-
matisiert abrufen, soweit deren Kenntnis fiir die Durchfiihrung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

§5
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2025 au-
Ber Kraft.

Disseldorf, den 31. Mai 2021

Die Ministerin
fur Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula Heinen-Esser

GV.NRW. 2021S. 653

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://recht.nrw.de/gvnrw/1980-34
https://recht.nrw.de/gvnrw/2021-s653

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die automatisierte Übermittlung von Daten im Anwendungsbereich des Gifttiergesetzes an die Kreisordnungsbehörden und örtlichen Ordnungsbehörden (Gifttier-Datenübermittlungsverordnung NRW – GiftTier-DÜVO NRW) 


